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Revision Raumplanungsgesetz (G egenvorschlag Landschaftsinitiative)

Argumentarium für die RPG-Revision 22 . 11.2012

W ie ist es zu dieser Revision gekom men?

• Nachdem die verunglückte Totalrevision unter dem T itel Raum entw icklungsgesetz ab
gew ehrt wurde, hat das Bundesamt für Raum entwicklung die Teilrevision des Raumpla
nungsgesetzes aufgenommen. Dies für den Bereich Siedlung, konzipiert als indirekter 
G egenvorschlag zur Landschaftsinitiative.

• M it der Landschaftsinitiative soll die Zersiedelung gestoppt werden, aber auf eine inak
zeptable A rt und Weise: Die bestehenden Bauzonen dürfen w ährend zwanzig Jahren 
nicht vergrössert werden (M oratorium). Es sind massive Eingriffe in die kantonale Kom
petenz in der Raum planung verfassungsm ässig vorgesehen - Kom petenzverschiebung 
von Kanton zu Bund.

• Die BPUK arbeitete m it dem Bund eng zusammen und hat die Botschaft m itgetragen. Die 
einzelnen Kantone konnten sich letztm als im H erbst 2009 an der konferenziellen Anhö
rung  äussern, seither hat es keine offizielle V ernehm lassung gegeben. D er S taatsrat des 
Kantons W allis ist gegen die Teilrevision des Raum planungsgesetzes.

• D er S tänderat hat die M ehrw ertabgabe in seiner E rstdebatte  eingeführt. D ieser Vor
schlag wollte den Kantonen im Detail vorschreiben, wie die Abgabe auszugestalten ist. 
Die BPUK hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass eine vertretbare  Lösung in die Teil
revision aufgenommen wird (Steuerhoheit verbleibt bei den Kantonen mit entsprechender 
Ausgestaltungsm öglichkeit). Dies hat dazu geführt, dass die Landschaftsinitiative (be
dingt) zurückgezogen wurde.

W arum steht die BPUK hinter der Revision?

• Eine weitere Zersiedlung unseres Landes soll eingedäm m t werden. W ir setzen auf eine 
kluge Entw icklung an den richtigen Orten: Dies ist für unsere W irtschaft und Bevölke
rung  ein Muss!

• Die dieses Jahr angenomm enen Abstim m ungen zur Zw eitwohnungsinitiative, aber auch 
kantonale Abstim m ungen zum Kulturlandschutz (ZH) oder das T hurgauer Bau- und Pla
nungsgesetz mit M ehrw ertabgabe zeigen deutlich die gestiegene Sensibilisierung in der 
Bevölkerung.

• Die Revision ist ein Gesam tpaket, zu dem wir stehen. Viele Kantone haben ihre raum pla
nerischen Hausaufgaben gem acht und werden wenig M ühe bei der U m setzung haben.
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Drei w ichtige Revisionspunkte sind klarzustellen, weil hier M issverständnisse vor
handen sind:

D ie  M ehrw ertabgabe b e tr ifft  n u r Neueinzonungen und belässt den Kantonen viel 
Spielraum

Bei Um zonungen muss der Kanton keine Abgabe erheben, nur bei Neueinzonungen. D er 
Satz ist moderat: m indestens 20 P rozent des M ehrw erts. Die Abgabe wird erst m it der 
Veräusserung oder Ü berbauung fällig, nicht schon bei der Einzonung. Die M ittel werden 
für Entschädigungen von Auszonungen oder für raum planerische M assnahm en verwendet. 
Den Kantonen steht bei der A usgestaltung ein grösser Spielraum zu.

Es muss n ich t innerhalb von 15 Jahren zurückgezont werden

Gemäss Art. 8a R PG  muss der Richtplan im Bereich Siedlung festlegen, wie sichergestellt 
wird, dass die Bauzonen den voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre nicht überschreiten. Die 
Kantone haben nun 5 Jahre Zeit, den Richtplan entsprechend anzupassen. Nach Ablauf der 
F ris t ist die Ausscheidung neuer Bauzonen unzulässig, solange der betreffende Kanton 
nicht über eine vom Bundesrat genehm igte R ichtplananpassung verfügt. Das heisst, es ist 
bis dann eine Bedarfsplanung vorzunehm en mit einem Zeithorizont von 15 Jahren — und es 
heisst nicht, dass innerhalb von 15 Jahren zurückgezont werden muss; dies kann etappiert 
erfolgen. Die Bedarfsplanung kann zeigen, dass Neueinzonungen nötig sind oder umge
kehrt auch Redimensionierungen von Bauzonen. Es ist möglich, dass Auszonungen vorzu
nehmen sind, weil in der Vergangenheit allzu grosszügig, nicht RPG-konform  eingezont 
wurde.

B ei der Bauverpflichtung h a t die B P U K  eine g u te  Regelung erre ich t -  nu r u ltim a  
ra t  io !
Die M öglichkeit der Bauverpflichtung ist für das G esam tsystem  wichtig, weil Vorausset
zung für Neueinzonungen ist, dass die inneren Reserven ausgeschöpft sind. U rsprünglich 
wollte der Bund detaillierte M assnahm en vorschreiben. Da haben wir viel erreicht und sind 
zu einer ausgewogenen Lösung gekommen: Die Kantone müssen M assnahmen gegen die 
Baulandhortung treffen, aber die Kantone sagen, mit welchen M assnahmen: Das kann 
durch Landum legung erfolgen, durch verw altungsrechtliche V erträge usw. Die Kantone 
müssen in ihrer G esetzgebung eine Pflicht für die Überbauung eines G rundstücks vorse
hen. D arin regeln die Kantone die V oraussetzungen aber selber, sie können dies einschrän
ken und nur als ultima ratio vorsehen. So ist es möglich und sinnvoll, die Baupflicht nur 
auf spekulative Baulandhortung zu beschränken. H ingegen trifft es nicht z.B. einen Erben, 
der unbebautes Land erbt und mit der Überbauung zuw arten will oder muss, oder ein U n
ternehm en, das die A rrondierung zunächst freihalten und ev. später mit einem Erw eite
rungsbau versehen will. W ichtig  ist, dass es keine direkt anwendbare Bundesregel gibt. 
M it anderen W orten: Die Regelung der Kantone sieht eine Interessenabw ägung vor.

-  <2-



W as wären die Folgen der Landschaftsinitiative?

• Es wird ein M oratorium  von 20 Jahren verhängt für Neueinzonungen. D am it werden 
diejenigen Kantone bestraft, welche die bundesrechtlichen Vorgaben eingehalten und gu
te Raum planung gemacht haben. W er sich nicht an die Vorgaben gehalten und überdi
m ensioniert eingezont hat, wird noch belohnt. Aber Achtung! Auch Kantone mit insge
sam t viel Bauzonenreserven bekommen grosse Problem e in der innerkantonalen E nt
wicklung, weil die Reserven eben häufig am falschen O rt sind. Die meisten Kantone ha
ben gute Raum planung betrieben und wären vor den Kopf gestossen.

• Es erfolgt eine em pfindliche K om petenzverschiebung im Bereich Raum planung von 
den Kantonen an den Bund. Dies sicherlich nicht zum Vorteil für Bevölkerung und W irt
schaft. Es ist unabsehbar, was es heisst, wenn die Raum planung zentralistisch von Bun
desbern dirigiert wird sta tt nach dem Gegenstrom prinzip: („von unten nach oben und 
von oben nach unten“).

• Die U m setzung tu t weh. Zu viele U m setzungsfragen sind bei der Landschaftsinitiative 
ungeklärt.

Fazit: D ie  Landschaftsinitiative über die Annahme eines m öglichen Referendums
zur Abstim m ung zu bringen ist unverantwortbar.

•  Bei der Teilrevision des Raum planungsgesetzes und der Landschaftsinitiative handelt es 
sich um zwei verschiedene Dossiers. N im m t im Falle eines Referendums das Volk die Re
vision an, wird die Initiative zurückgezogen; Lehnt das Volk die Revision ab, muss über 
die Landschaftsinitiative abgestim m t werden.

• Die Folgen einer Annahm e der Landschaftsinitiative wären fatal: Die wirtschaftliche 
Entw icklung würde in den urbanen Gebieten gebrem st mit Auswirkungen auf die ganze 
Schweiz.

•  Die RPG-Revision geht weniger weit als die Landschaftsinitiative. Die Revision hat 
massvolle und differenzierte M ittel gegen die Zersiedelung zum Inhalt, und zwar m it den 
richtigen richtplantechnischen M itteln.

• Niemand kann heute m ehr ernsthaft sagen, dass die Initiative keine Chance hätte. Das 
Gegenteil ist der Fall.

• D ieser V erantw ortung muss man sich bewusst sein, wenn man gegen die Revision ist.
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